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Im Homer: des Deutschen Volkes 
' I  

I › In der Strafsache gegen den Facharzt Dr.med. HI | J! 
zur Ze i t  in  Breslau i n  Untersuchungshaft ı 
wagen Hassenschande , 

hat .das Reichsgericht,  4 .  Strafsenat, i n  der  Sitzung vom 
14. Oktober 1938, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatspräs ident müller als Vorsitzender, 
d i e  Reíchsgeríchtsräte Dr.  Schwarz, F lo r ,  Neuß und der  
Landger tch tsd i rek tor  Dr. francke , 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Erste Staatsanwalt Schíekert , 

als ürkundsbeamter der Geschäfts s t e l l e :  
der Sekretär Haferíng, 

auf d i e  Revis ion des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Hecht erkannt: . 

Die  Revision gegen das Für t e i l  des Landgerichts in B r e s 1 a u 
vom 28. Juni 19.58 wi rd  verworfen. D i e  Kosten des Hechtsmtttels ,fal- 
len dem Beschwerdeführer zur Last. ` 

Rechts 
1 

Yon wegen 
I 

Oründ e 

. 
Mach den feststellungen des angefochtenen Ur t e i l s  hat s ich  d i e  

Staatsangehdrtge deutschen Blutes u tu: Juni 1955 von Breslau ins 
Ausland (Tschechoslowakei) zu Verwandten begeben, w e i l  s i e  ihre Stel= 
Lung verloren hatte und s i c h  der öffentlichen K r i t i k  über ihr btsheri-=~ 
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ges Verhältnis zu dem Angeklagten, einem deutschen Staats angehörigen 
jüdischen Blutes,entziehen wollte. .Der Angeklagte hat sie in der Zeit 
vom JUni 19}5 bis in den Februar 1937" hinein häufig, etwa alle 2 Um= 
rate, im Sommer 1936 etwa alle .Monate besucht. 'Hierbei ist es regel= 
mäßig zum Vollzugs des Gesehlechtsverkehrs gekommen, auch. nach dem 
INkrafttreten des .Blutsehut:geset:es. - 

Das Landgericht stellt ferner fest, der Aufenthalt der' „ im 
Auslande habe kein dauernder sein sollen. .Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr 
sei allerdings unbestimmt gewesen. .Sr habe abhängig sein sollen von 
dem Nhehlassen der mit der Anprangerung verbundenen Uhannehml ichkef= 
ten und von der endgültigen ENtscheidung über die erhoffte, vom An- 
geklagten betriebene He iratsgenehmtgung. für den Fall der endgültig= 
gen Versagung dieser Genehmigung hätten der Angeklagte und die .H › 

die Auswanderung erwogen. Daß ihre Ausreise zur UMgehung des Blut= 
Schutzgesetzes vorgenommen worden sei, könne unter diesen UMständen 
nicht festgestellt werden (na. S.5). 

Die Strafkammer gelangt zur Verurteilung.des Angeklagten, indem 
sie in erster Linie annimmt, die im deutschen .Reichsgebiet begonnenen 
Reisen zu der u stellten sich ,durch das Bewußtsein, von der zum 
Geschlechts verkehr bereiten Frau erwartet zu werden', namentlich bei 
Berücksichtigung des ,die einzelnen Verbrechen verbindenden willensê 
mäßigen Zusammenhanges' als Handlungen dar, die einen Anfang der AuS= 
Führung des Verbrechens der Hassenschande enthielten. Sie seien keine 
bloßen Vorberet tungshandlungen gewesen. Infolgedessen seien die im 
For tsetzungszusammenNange vorgenommenen Verbrechen auch imInlande 
begangen. 

Htlfsweise hält das Landgericht die unmittelbare Anwendbarkeit 
des § 4 Absatz Z Ztflfer l StGB ,für gegeben, indem es die Russen: 
Schande als von dem Begriff der hochverräter scher Handlung umfaßt 
ansieht. 

.Die erste Annahme des Landgerichts entspricht nicht den Grund- 
sätzen, die über die Abgrenzung der VOrberei tungshandlungen von Ver- 
suchshandlungen in der Rechtslehre und der Rechtsprechung des Beichs= 
ger tchts entwickelt worden sind fvgl. Ja' 1938 $-2539 Nr.157 . 

Einer Auseinandersetzung mit der frage, ob .es angdngtg ist,das 
Verbrechen der Bassenschande als hochverräterische Handlung im Sinne 
des § 4 Abs. 2 Ziffer 1 StGB anzusprechen oder diese Bestimmung ent=~ 
sprechend (§' 2 StGB) anzuwenden, bedarf es'ntcht, weil der Senat die 
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unmittelbare Anwendbarkeit des § 5 .StGB aus folgenden Gründen als de= 
geben ansieht. Er hält damit die Ehtwtcklungsríchtung des Beschlusses 
des Großen Senats für StrafSachen Rest Bd.72 S; 96 inne. . 

Eine Tat ist im strafrechtlichen Sinne da begangeN worden, wo 
entweder die den strafbaren .Erfolg herbeiführende Tätigkeit entfal= 
tet worden oder wo der strafbare Enf0le. nämlich die Verletzung oder 
Gefährdung der Person, Einrichtung oder des Rechtsgutes eingetreten 
ist, deren Schutz die Strafbestimmung zu dienen bstimmt tst.Das Ge= 
setz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre bezweckt 
nun nicht in erster Linie den .Schutz der einzelnen deutschen Staats= 
angehörigen. Sie ist in der Regel an der strafbaren Handlung als frei= 
willig Ittwirkende beteiligt und auch insofern nicht als die Verletzte 
im: Sinne der Strafbest tmmung anzusprechen. Gegenstand des Schutzes 
ist, wie der Vorspruch des Gesetzes mit aller Klarheit zum Ausdruck 
bringt, vielmehr das im deutschen Volke kreisende, zu ständiger Vor: 
Mischung bestimmte deutsche Blut als ein lebendiger Organismus. Gera- 
de diese ZUsammenfassung des deutschen VOlkes, der Hasse, zu einer 
blutgebundenen .Einheit ist der Grundgedanke und AUsgangspunkt des Ge: 
setzest. Aus einer solchen Schau und Zielsetzung folgt aber zwingend, 
daß das deutsche Staatsvolk als blutmåßig einheitlicher Organismus 
regelmäßig unmittelbar verletzt oder gefährdet wird, wenn an einem 
seiner Glieder, nämlich einer Staatsangehörigen deutschen Blutes, .Ras= 
sens chande begangen wird. 
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Ob das auch dann der Fall ist, wenn die deutsche ̀ Staatsangehör t= 
ge ihren Wohnsitz dauernd ins Ausland verlegt hat und dem Deutschtum 
völlig entfremdet ist, kann hier unerörtert bleiben, weil nach den Ur: 
teilsjeststellungen die Übersiedelung der H---1 nicht als endgültige 
gedacht war, jene Voraussetzung daher hier ntcht` gegeben ist. 

Ebenso kann hier mit Rücksicht auf die deutsche Staatsangehöríg= 
zeit des Angeklagten die Frage offen bleiben, ob die Strafandrohung 
des Blutschutegese tzes sich auch gegen einen einem .fremden .Staate an= 
gehörigen JUden richtet, der im Auslande außereheltch mit einer deut= 
sChon Staatsangehörigen verkehrt (vgl. auch § 16 Abs.II der ersten 
Verordnung zur Ausführung des Blutschutzgese tees vom 14. NOvember 
19.35 eae1.I S. 1534). ' 

Enthielt somit die Ist des Angeklagten eíne'Unmittelhare Yerlet= 
Fung des deutschen Blutes und damit des deutschen Staatsuolkes in dem 
oben gekennzeichneten Sinne, so wurde sie nicht nur an dem Orte began: 
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gen, an dem sich der Geschlechts verkehr vollzog, sondern auch im 6?= 
biet des deutschen Reichs als dem Orte des strafbaren .Fnfolges.Dabet 
handelt es sich, wie besonders 'hervorzuheben ist, nicht um eine blo= 
de Rückwirkung der Tu: auf Interessen der Volksaemetnschajt, sondern 

um einen Angriff auf ein vom Blutschutegesetz selbst bestimmt beeetch= 

netes und unmittelbar unter strafrechtlichen .Schutz gestelltes Gut 
des Volkes, nämlich um einen Aflertff auf den blutsmäßig einheitlichen 
Organismus des Volkes selbst. Hithín ist die Anwendbarkeit des § .5 
StGB gegeben. 

II. ZUm Strajuusspruch. 
Die Revision rügt, die Strafkammer berücksichtige neben anderen 

Gründen als strajSchånfend, daß den Angeklagten auch das Streben 
nach der hWiratserlaubnis nicht davon abgehalten habe, mit der M 
geschlechtlich zu „verkehren, obwohl er sich hätte sagen müssen, daß 
die Kenntnis von diesem außereheltchen Verkehr am ehesten zu einer 
Verweigerung der Erlaubnis führen mußte. Diese .Erwägung sei nicht 
frei von Rechtsirrtum, da § 5 in Verbindung mit § 2 des Blutschutz= 
gesetees den aupereheliehen Geschlechts verkehr gerade als notwendi= 
gen gesetzlichen Tatbestand uoraussetze. Das Landgericht hat aber an= 
derseits als strajmtldernd berücksichtigt, daß den Angeklagte eine 
wenn auch' geringe Hqfifnung auf He íratsgenehmigung habe hegen können- 
UNter diesen UMständen geht der Gedankengang des Urteils ersichtlich 
dahin, daß dieser an sich bestehende Uilderungsgrund durch das oben 
gewürdigte Verhalten des Beschwerdeführers, durch das er die Heirats= 
aussieht frivol in Frage gestellt habe, wieder ausgeschaltet, im sna- 
,ergebnts ihm also ein besonderer Strajmilderungsgrund zu versagen sei- 
Das aber enthält, wie auch die Revision anerkennt, keinen Rechtsfehler~ 

Auch im übrigen hat die Nachprüfung des Urteils rechtliche Boden= 
Ken gegen die Verurteilung des Angeklagten nicht ergeben. ` 
geh. Müller Schwarz Flor r 

Dr.Francke :Ve um 
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